
PATIENTENRECHTE  
IN EINER GESUNDHEITSEINRICHTUNG, 
DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE VERSORGUNG ANBIETET 
UND AUF PSYCHIATRIE UND KINDERPSYCHIATRIE 
SPEZIALISIERT IST

a) Gesundheitsversorgung in einem möglichst wenig 

restriktiven Umfeld zu erhalten,

b) während ihres Aufenthalts in der Gesundheitsein-

richtung ihre eigene Kleidung zu tragen, sofern ihr 

Gesundheitszustand dies zulässt

c) ihre persönliche Hygiene zu pflegen und persönli-

che Hygienemaßnahmen ohne Anwesenheit anderer 

Patienten durchführen zu dürfen; wenn es aus Sich-

erheitsgründen erforderlich ist, dass ein Angehöriger 

eines Gesundheitsberufs den Patienten beim Dus-

chen beaufsichtigt, sollte dies eine Person desselben 

Geschlechts sein

d) einen abschließbaren Schrank für ihre persönlichen 

Gegenstände; Wertsachen können in einem Safe der 

Gesundheitseinrichtung aufbewahrt werden

e) täglich Besuch empfangen, sofern ihr Gesundheitszu-

stand dies zulässt

f) Post empfangen und versenden und das Recht auf 

Privatsphäre beim Lesen und Schreiben von Briefen

g) täglichen Telefonkontakt über ihr eigenes Telefon oder 

ein von der Gesundheitseinrichtung bereitgestelltes 

Gerät, sofern ihr Gesundheitszustand dies zulässt

h) täglich an Spaziergängen in dafür vorgesehenen 

Außenbereichen der Gesundheitseinrichtung teilneh-

men

i) auf für ihn verständliche Informationen und Erklärun-

gen über die Gesundheitsversorgung und die damit 

verbundenen Verfahren, die Verabreichung der 

Medikamente, die er einnehmen muss, seinen Ge-

sundheitszustand, seine Prognose und seine Behand-

lung; der Patient muss seine Krankenakte einsehen 

und Kopien davon anfertigen dürfen

j) Personen zu benennen, denen Informationen über sei-

nen Gesundheitszustand mitgeteilt werden oder nicht 

mitgeteilt werden

k) eine angepasste Ernährung zu erhalten, sofern dies 

nicht im Widerspruch zur vorgeschriebenen individuel-

len Behandlung steht; eine angepasste Ernährung ist 

eine Ernährung, die den persönlichen, kulturellen und 

religiösen Vorlieben des Patienten Rechnung trägt

l) die Nutzung von ausgewiesenen Raucherbereichen

m) die schriftliche oder mündliche Einreichung von 

Beschwerden über die Gesundheitsversorgung und 

die Unterrichtung über das Ergebnis der Beschwerde 

und die Gründe für das Ergebnis in einer für ihn ver-

ständlichen Weise

 

Bei der institutionellen Betreuung in einer auf Psychiatrie und Kinderpsychiatrie spezialisierten 

Gesundheitseinrichtung hat jeder die in § 11.o genannten Rechte.
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Die Patientenrechte sind in das interne System zur Bewertung der Patientensicherheit in den Penta Hospitals SK integriert.


